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83STATUTENdes Vereines für freie Vortraege aus der Mathematik und Physikx1. Der Zweck des Vereines ist Ausbildung im Vortrage und Förderung deswissenschaftlichen Strebens im Gebiete der Mathematik und Physik.x2. Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind freie Vorträge über ein-zelne Partien aus den beiden oben genannten Fächern und darauf bezüglicheKritiken, desgleichen auch schriftliche Elaborate.x3. Der Verein, der einen academischen Charakter an sich trägt, steht unterdem Protektorate und der Aufsicht des k. k. Decanats der philosophischenFacultaet zu Prag.x4. Als Mitglieder des Vereines können nur immatrikulirte Hörer der Mathe-matik und Physik aufgenommen werden.x5. Die Aufnahme in den Verein erfolgt gegen gehörige Anmeldung bei demPraesidenten des Vereines, welcher den Aufzunehmenden in der nächsten Zu-sammenkunft den Mitgliedern des Vereines anzumelden hat. Diese haben so-dann zu entscheiden, ob der Angemeldete unbedingt aufzunehmen ist oder erstnach vorausgegangener Überzeugung von dessen Fähigkeiten durch einen gelie-ferten Aufsatz.x6. Immatriculirten Universitätshörern ist als Gästen gegen Anmeldung beidem Präsidenten der Eintritt zu den Vorträgen gestattet.x7. Als Versammlungsort ist dem Vereine, dessen beständiger Sitz in Pragbleibt, der mathematische Hörsal Nr III. im Clementinum (zu Prag) vom k. k.philosophischen Professoren{Collegium bewilligt worden.x8. Die Pichten der Mitglieder sind:1. Ein jedes Mitglied hat bei einer jeden Zussammenkunft des Vereines,die wöchentlich einmal statt�ndet und 2 Stunden dauert, regelmässig zu er-scheinen; im Falle des Nichterscheinens hat es die triftigen Gründe, die dasselbevom Erscheinen abgehalten haben, dem Praesidenten anzugeben. Wenn es abereinen Vortrag zu halten hätte, so muss die Anmeldung zuvor geschehen.2. Ein jedes Mitglied ist verpichtet, im Wintersemester wenigstens 2,im Sommersemester wenigstens Einen Vortrag zu halten. Die Zeit des Vor-trages bleibt ihm freigestellt. Jedoch hat es zuerst früher seinen Vortrag demPräsidenten anzumelden.3. Ein jedes Mitglied hat sich den gesetzmässigen Anordnungen des Prae-sidenten willig zu unterordnen.4. Während des Vortrages hat sich ein jeder Anwesende mit dem gebüh-renden Anstande zu benehmen.



84 5. Ein jedes Mitglied ist verpichtet, seinen Vortrag auch schriftlich zudeponiren.6. Auslagen des Vereines sind von allen Mitgliedern gemeinsam zu be-streiten.x9. Die Rechte der Mitglieder sind:1. Ein jedes Mitglied hat das Recht, ausser den Vorträgen, zu denen esnach x8{2 verpichtet ist, so viele Vorträge zu halten, als es die Zeitumständeerlauben, wobei jedoch der früher Angemeldete den Vorzug hat.2. Ein jedes Mitglied hat das Recht, nach geendigtem Vortrage seinUrtheil über denselben entweder sogleich, oder in der nächsten Zusammenkunftabzugeben. Die Kritik hat unter Vermeidung aller verletzenden Ausdrücke zugeschehen.3. Einem jeden Mitgliede kommt das Recht zu, den Praesidenten, Vice-praesidenten und den Sekretaer des Vereines mitzuwählen.4. Ein jedes Mitglied hat das Recht, seine Stimme abzugeben, wo es sichum die Aufnahme eines neuen Mitgliedes |x5| oder um die Ausschliessungeines Mitgliedes aus dem Vereine |x16| handelt.5. Ein jedes Mitglied hat im Falle des Eintre�ens eines dem im x16 an-geführten Punkte das Recht, einen Antrag auf Ausschliessung eines Mitgliedesaus dem Vereine zu machen.x10. Die Leitung des Vereines kommt einem Praesidenten zu, dem ein Vi-cepraesident und ein Secretär beigegeben ist. Sowol der Praesident, als derVicepraesident und der Secretär werden von den Mitgliedern des Vereines zuAnfange eines jeden Semesters aus ihrer Mitte mit absoluter. Stimmenmehrheitgewählt.x11. Pichten des Praesidenten. Derselbe hat:1. Den Verein nach Aussen hin zu vertreten.2. Für Aufrechthaltung der Ruhe während der Zusammenkunft zu sorgenund bei etwaigen Überschreitungen den Betre�enden zu ermahnen.3. Für eine regelmässige Folge der Vorträge Sorge zu tragen, desgleichenauch die Folge der Kritiken zu bestimmen.4. Den beabsichtigten Ein{ und Austritt eines Mitgliedes dem Vereine inder nächsten Zusammenkunft anzumelden.x12. Rechte des Praesidenten.1. Er führt den Vorsitz bei einer jeden Zusammenkunft.2. Dem Praesidenten kommt das Recht zu, die Ordnung der angemeldetenVorträge zu bestimmen, wobei auf x8{2 und x9{1 gebührende Rücksicht zunehmen ist.3. Im Falle sich Niemand zum Vortrage melden sollte, bestimmt er mitbilliger Berücksichtigung der Umstände ein Mitglied zum Vortrage, jedoch hatdies wenigstens eine Woche vor dem Vortrage zu geschehen.



85x13. Sollte der Praesident irgendwie verhindert sein, seine Funktionen auszu-üben, so tritt der Vicepraesident an dessen Stelle und übernimmt mit dieserauch die Rechte und Pichten des Praesidenten. Auch hat der Vicepraesidentsonst immer dem Praesidenten behilich zu sein und für die gehörige Leitungdes Vereines Sorge zu tragen.x14. Der Secretär hat bei einer jeden Versammlung das Protokoll zu führen,die schriftlichen Elaborate im Empfang zu nehmen, zu numeriren und gehörigaufzubewahren.x15. Es steht Jedem frei, gegen Anmeldung beim Praesidenten aus dem Ve-reine auszutreten. Der Verein wird durch den Praesidenten davon in Kenntnissgesetzt.x16. Ein Mitglied ist als ausgeschlossen zu betrachten:1. Wenn es durch einen ganzen Monat die Zusammenkünfte ohne Angabeeines triftigen Grundes nicht besucht hat.2. Wenn es beharrlich den Ermahnungen des Praesidenten keine Folgeleistet.3. Wenn es das festgesetzte Minimum von Vorträgen nicht einhält. BeiVorhandensein eines dieser Punkte hat der ganze Verein über die Ausschlies-sung des Mitgliedes zu entscheiden.x17. Der Verein hört auf weiter zu bestehen, sobald weniger als 3 Mitgliederdem Vereine angehören.x18. Jede Änderung dieser Statuten kann nur in einer Versammlung, zu wel-cher alle Mitglieder mit Angabe des Programms einzuladen sind, bestimmtwerden. Prag am 19. Jänner 1862
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